
Burgfrieden 112

Arbeit des Rates, gegenüber dem 
Rat für den ihm übertragenen 
Aufgabenbereich.

Burgfrieden: ursprünglich im
Feudalismus entstandene Rechts
auffassung, wonach innerhalb 
einer umfriedeten Burg oder 
Stadt Streitigkeiten auf gewalt
same Weise nicht ausgetragen 
werden sollten. Im übertragenen 
Sinne Bezeichnung für die Politik 
der sozialchauvinistischen Führer 
der sozialdemokratischen Par
teien und der sozialdemokratisch 
beeinflußten Gewerkschaften
während des ersten Weltkrie
ges. Unter Bruch der Beschlüsse 
der II. Internationale (->- Inter
nationale) und ihrer eigenen Par
teien verzichteten sie auf die 
Führung des Klassenkampfes ge
gen die herrschende Klasse, den 
„Hauptfeind im eigenen Lande" 
(K. Liebknecht), und unterstützten 
die Kriegspolitik der eigenen im
perialistischen Regierung auf viel
fache Weise (Bewilligung der Mit
tel für die Kriegführung, Gleich
schaltung der Arbeiterpresse mit 
der imperialistischen Kriegspro
paganda, Aufruf zur Zeichnung 
von Kriegsanleihen, Eintritt in im-

c
CDU Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands

CDU/CSU Christlich-Demokra
tische Union / Christlich-Soziale 
Union

CENTO ->- Zentrale Vertragsor
ganisation

Charakter der Arbeit Arbeit

perialistische Regierungen usw.). 
Die B.spolitik stellte einen Verrat 
an der Arbeiterklasse und am ge
samten Volk des eigenen Landes 
und der internationalen Arbeiter
klasse dar. Sie stärkte die impe
rialistischen Regimes, verlängerte 
den Krieg und forderte yon den 
Volksmassen zusätzliche Opfer.

Bürokratismus: Verhaltensweise
und System der Leitung in der 
antagonistischen Klassengesell
schaft, das vor allem vermittels 
des Staates die Interessen der 
herrschenden Klassen durchsetzt 
und das Volk unterdrückt. Seine 
Formen ändern sich mit der Ver
änderung der ökonomischen Ba
sis der Ausbeutergesellschaft. Der 
B. erscheint als eine der Bürokra
tie entsprechende Handlungs
weise und äußert sich im Regle
mentieren, Administrieren und 
der Unfähigkeit, auf den gesell
schaftlichen Fortschritt zu reagie
ren, im Kampf gegen den Fort
schritt sowie in der Mißachtung 
der schöpferischen Fähigkeiten 
der Volksmassen. Sein wesent
liches Merkmal besteht in der 
Trennung der Werktätigen von 
den Leitungsorganen des Staates.

Charta: Bezeichnung für eine 
Verfassungsurkunde, das Grund
gesetz eines Staates oder die 
Gründungsurkunde internationa
ler Organisationen, z. B. Magna 
Charta Libertatum („Großer Frei
heitsbrief"); am 15. 6.1215 vom 
britischen König Johann ohne 
Land erlassenes Gesetz, das die 
politischen, wirtschaftlichen und 
juristischen Privilegien der Feu
dalaristokratie bestätigte und den


